
IINFORMATIONS-
QUELLEN ALE / KAE
Gian-Reto Caduff (KIGA GR)



AARBEITSLOSENEN-
TSCHÄDIGUNG (ALE)

Arbeitslosigkeit ganz oder teilweise
Wohnsitz Schweiz
Beitragszeit 

mind. 12 Mt. während 2 Jahren
Vermittlungsfähigkeit

bereit, berechtigt, in der Lage zu arbeiten
Erfüllung der Kontrollvorschriften 

Beratungsgespräche, Stellensuche, 
Massnahmen



AARBEITSLOSENEN-
TSCHÄDIGUNG (ALE)

Beitragszeit 
Einsätze auf Abruf

erster Einsatztag bis letzter Einsatztag
abzüglich Monate ohne Einsätze

Abrufbeschäftigung im Zwischenverdienst
Beschäftigung muss kündbar sein (übliche, 
möglichst kurze Fristen)



AARBEITSLOSENEN-
TSCHÄDIGUNG (ALE)

Arbeitsbemühungen
während Zwischenverdienst
letzte drei Monate befristeter 
Arbeitsverhältnisse
Umfang gemäss Info kantonaler Behörden



KKURZARBEITS-
ENTSCHÄDIGUNG 
(KAE)

Verhinderung von Kündigungen infolge kurzfristiger 
und unvermeidbarer Arbeitsausfälle.

Abdeckung eines Teils der Lohnkosten der von 
Kurzarbeit betroffenen Arbeitgeber über einen 
gewissen Zeitraum.



KKURZARBEITS-
ENTSCHÄDIGUNG 
(KAE)

Grundvoraussetzungen

Entschädigung von Arbeitsausfällen

- infolge behördlicher Massnahmen

- aus wirtschaftlichen Gründen



KKURZARBEITS-
ENTSCHÄDIGUNG 
(KAE)

Weitere Voraussetzungen:

ungekündigtes Arbeitsverhältnis

Arbeitsausfall voraussichtlich vorübergehend 
(Erhaltung von Arbeitsplätzen)

Arbeitszeit kontrollierbar

Arbeitsausfall mind. 10% der Arbeitsstunden

kein normales Betriebsrisiko



KKAE - COVID-19 

Vereinfachtes Verfahren ab März 2020

Prozess/Abwicklung

Aufhebung Voranmeldefrist (ab Juni wieder 10 Tage)

Bewilligungsdauer 6 Monate statt 3 (ab September 
wieder 3 Monate)

kurze glaubhafte Begründung ausreichend (bis Ende 
2020)

Abrechnung vereinfacht (nur 1 Formular, nur wenige 
Angaben, summarische Prüfung)



KKAE - COVID-19 

Anspruchsberechtigung ausgedehnt

alle befristeten Arbeitsverhältnisse (bis August)

Arbeitnehmende auf Abruf (bis August)

Temporärarbeit (bis August)

Lehrverhältnisse (bis Mai)

Arbeitgeberähnliche Stellung (bis Mai)

besonders gefährdete Personsen (bis Juni)



KKAE – befristete 
Arbeitsverhältnisse

Anspruch auf KAE 

- nur bei vertraglich vereinbarter 
Kündigungsmöglichkeit 

- nur solange Arbeitsverhältnis ordentlich kündbar 
(nach aktuellem Wissensstand)

- bis Ende August 2020 uneingeschränkt



KKAE – Arbeit auf 
Abruf

Nur Anspruch auf KAE wenn

mindestens 6 Monate im gleichen Unternehmen gearbeitet

Pensumsschwankungen maximal 20%

bis Ende August 2020 uneingeschränkt



TTipps Wintersaison 
2020/2021

tendenziell zurückhaltende Rekrutierung

befristete Arbeitsverträge, Saisonarbeitsverträge kündbar 
ausgestalten, möglichst kurze Kündigungsfrist

Arbeitsverträge auf Abruf – bei Anspruch auf 
Arbeitslosenentschädigung bzw. Zwischenverdienst



RRisiken

Voranmeldefrist 10 Tage / Bewilligungsdauer 3 Monate

Nachweis wirtschaftliche Gründe des Arbeitsausfalls (nicht bei 
Betriebsüblichkeit, Saisonalität, Wetter etc.)

Anpassung Regeln


